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Landesgesetzblatt für Wien 
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6. Gesetz: Wiener Landarbeitsordnung; Änderung (Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 1976). 

6. 
Gesetz vom 17. Dezember 1976, mit dem 
die Wiener Landarbeitsordnung geändert 
wird (Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 

1976) 

Der Wiiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Wiener Landarbeitsordnung, LGBL für 
Wien Nr. 22/1949, zuletz.t geändert durch Landes
gesetz LGBI. für Wien Nr. 17/1975, wird wie 
folg.t geändert: 

1. Die Abs. 3 und 4 des§ 1 haben zu lauten: 

„(3) Als Landarbeiter sind ferner Personen 
anzusehen, die Dienste für die Hauswirtschaft 
des Dienstgebers oder für Mitglieder des Haus
standes verrich1'en, wenn sie .auch Dienste für 
den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb des 
Dienstgebers leisten 1urud Jl!icht unter das Haus~ 
gehilfen- und Hausange•telltengesetZ fallen. 

(4) Land- und forstwirtschaftliche Angestellte 
sind Personen, ·die in Betrieben :der Land- und 
Forstwimdiaft .vorwiegend zur Leistung höherer 
oder kaufmännischer Dienste oder zu Kanzlei
arheiten angestellt sind, wenn ~ie vercinbane 
oder tatsächlich geleistete Arbeitszeit bezogen auf 
den Monat mindestens ein Fünftel des 4,3fachen 
der dnrch Geoetz oder Kollektivvertrag vorge
sehenen wöchentlidien Normalarbeitszeit be
trägt." 

2. Der Abs. 3 des § 3 h:>t zu lauten: 

„(3) Auf familieneigene Arbeitskräfte (Abo. 2) 
finden die Besllimmungen der §§ 13, 73, 74, 78 
Abs. 1, 2, 4 und 7 und 79, ferner die Abschnitte 6, 
7 urnl 8 sinngemäß Anwendung." 

3. § 4 hat ~u lauten: 

„§ 4. (1) Die Vorschriften der Landarbeits
ordnung gelten für Diewtnehmer, di:e in land
und forstwirtschaftlichen Betrieben einer öffent
lich-rechtlichen Körperschaft - ~usgenommen des 
Bundes) der Ländert von Gemeindeverbänden 
und von Gemeinden - oder in Betrieben eines 
öffentlichen Fonds beschiifti~t slnd, insoweit, als 
für diese Dienstnehmer keine besonderen Vor
schriften für Rechtsgebiete bestehen, die in den 
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einzielnen Absd.mitten ·dieses Gesetzes geregelt 
sind. Die BeSllimmungen der Landa"beitsordnung 
gelten - unbeschadet der Vorschriften des Ar
tikels IV der Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 
197 6 - nicht für Bedienstete, die in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben des Bundes, eines 
Landes, eiines Gemeindeverbandes oder einer Ge
meinde beschäftigt sind. 

(2) Die Bestimmungen der Absdtnitte 2, 7, 8, 
11 und 12 sowie .die §§ 40 bis 51 des Ab
schnintes 3 und die ,5§ 67 .bis 72 des Ab
schnittes 4 finden auf die Angestellten in der 
Land- und Forstwirtschaft keine Anwendung." 

4. § 5 hat zu .Jwten: 

„§ 5. (1) Betriebe ,der Land- und Forstwirt
schaft im Sinne dieses Gesetzes •ind Betriebe der 
land- und forstwirtschaftlichen Produktion und 
ihre N>ebenbetriebe, soweit diese in der Haupt
sache die Verarbeitung der eigenen Er7=gnisse 
zum Gegenstand haben und sich nicht als 5elb
stlindige, von der Land- und Forstwirtschaft 
getrennt verwaltete Wirtschaftskörper darstellen, 
feruer die Hilfsbetriebe, die der Herstellung und 
Instandhaltung der Betriebsmittel für den land
und forstwirtschaftlichen Hauptbetr.ieb dienen. In 
diesem Rahmen zählen zur Jand- und forstwirt
schaftlichen Produktion die Hervorbrü.ngung und 
Gewinnung pllan:dicher Erzeugnisse mit Hilfe 
der Naturkräfte einschließlich des Wein- und 
Obstbaues, .des Gartenbaues und der Baumschukn, 
das Halten von Nutztieren zur Zucht, Mästung 
ader Gewinnung tierischer Erzeugnisse sowie die 
Jagd und rucherei. 

(2) Unter Gartenbau im Sinne des Abs. 1 ist 
die Hervorbringung von Blumen, Obst, Ge
müse, Bäumen und sonstigen Gärtnereierzeug~ 
nissen auf eigenem oder gepachtetem Grund 
ohne Riid<sicht auf die Betriebsweise zu ver
stehen, nicht aber die Errichtung und die 
Instandhaltung von Gärten einschließlich der 
gärtnerischen Gdiber- und Raumausschmük
kung, ferner nicht das Binden von Kränzen 
und Sträußen und der Handel mit Giirtnerei
erzeugnissen, es sei denn, daß diese Tätig~ 
keiten im Rahmen eines {;a.rtenwirtschaftliclien 
Nehenbetriebes, das , heißt in einem im Ver
hältnis :mim Hauptbetrieb untergeordneten Uxn-. 
fang und in der H•uptsache unter Verwendung 
eigener Erzeugnisse ausgeübt werden. 






































































